
Nutzungsbedingung
(stand April 2009)

Die studentische Fahrradselbsthilfewerkstatt Rad i.O. (im folgenden RadiO genannt) ist 
eine  von  Studenten  betreute  Selbsthilfewerkstatt.  Ihre  Aufgabe  ist  es,  Studenten  bei 
Reparaturen  und  Arbeiten  an  ihren  Fahrrädern  mit  Werkzeug,  Räumlichkeiten  und 
Ersatzteilen zu unterstützen.

Die  Räumlichkeiten  werden  unentgeltlich  vom  Studentenwerk  Dresden  bereitgestellt. 
Dieses  ist  für  die  gesetzmäßigen  Zustand  der  Räume  verantwortlich  und  übt  das 
Hausrecht aus. Die Nutzung der Räume unterliegt den Regeln des Studentenwerks. Die 
Hausordnung ist zu beachten.

Die RadiO versteht sich in erster Linie als Serviceleistung von Studenten für Studenten. 
Sie  handelt  strikt  nach den Grundsätzen und Ordnungen der  Studentenschaft  der  TU 
Dresden. Sollten - ausnahmsweise - die Kapazitäten der Werkstatt erschöpft sein, werden 
Studenten zuerst bedient. Die RadiO wird ehrenamtliche von Studenten betreut. 

Den  Anweisungen  der  betreuenden  Studenten  ist  Folge  zu  leisten.  Insbesondere 
Zuwiderhandlungen gegen Sicherheitshinweise haben einen Ausschluss aus der Werkstatt 
zufolge.

Für neue Ersatzteile wird ein vorab zu entrichtender Preis verlangt. Die eingenommenen 
Mittel  sowie  Spenden  für  Gebrauchtteile  werden  ausschließlich  zur  Förderung  der 
Werkstatt  mit  Werkzeug  und  Ersatzteilen  sowie  Verbrauchsmaterial  verwendet.  Eine 
Entlohnung der Arbeit erfolgt unter keinen Umständen. Die Mittel werden nach den Regeln 
der Studentenschaft der TU Dresden verwaltet.

Spenden für Hilfestellungen und Arbeiten an die RadiO werden gern entgegengenommen, 
dürfen jedoch nicht verlangt werden. Das Arbeiten mit den Werkzeugen ist für Studenten 
unentgeltlich möglich.

Bei  unsachgemäßem  Gebrauch  der  durch  die  RadiO  bereitgestellten  Mitteln  wird  der 
Nutzer  zu  Schadensersatz  herangezogen.  Die  RadiO behält  sich  für  die  Nutzung von 
höherwertigen  Mitteln  vor,  einen  Pfand  zur  Ausgabe  zu  verlangen  um  Diebstahl 
vorzubeugen  und  Schadensersatzansprüche  geltend  zu  machen.  Es  ist  davon 
auszugehen, das trotz sachgemäßem Gebrauch Werkzeug verschleißen und zu Schaden 
gehen kann. In diesem Fall wird von Ansprüchen seitens der RadiO abgesehen, sofern 
diese sofort bei den Betreuern gemeldet werden und deren Anmerkungen befolgt werden.

Explizit  wird  zur  Absicherung  der  RadiO  auf  den  ausgehängten  Haftungsauschluss 
hingewiesen.


